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TI- 1~qt der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIIt Gesetzgebungsperiode 

I .. 
.r Repu hlik Osterreieh 

ttf:; / Ä. B. 
DER BUNDESKANZLER zu 75"9/ J. 

Zl.37.821-?r.K/72 Präs. 4lIl .• ~ __ ~.! __ ~.~.P..!J972 
f'arlamentarische Anfrhge Ur. 
759/J an den Bundeskanzler, 
betreffend lußerungen des 
SF:-~xpeTten ~r Q~T~.L~oun~~R· '_ ~.J .... '.J. J.. L.'....,J .J... [l .....;....J ... 

An den 

:'?.räsj.uenten des r:p.tionalrates 
Anton B-:;:;NYA 
1010 iN i e n 

21.September 1972 

Die ki:>geordnetC'n zum Natior:.o.lrat Dr.GASFERSCHITZ, HAHN, 
SANDlEEIER und Genossen haben am 25. ~Tuli 1972 unter der 
r-;.r. ~'59/ J an mich nachstehende Anfragen ge:C'~.chtet: 

• 
"1. Besteht seitens der Bundedregierung die Absicht, Ein­

sparungen bei Zulagen der öffentlicr ... Bediensteten 
vorzunehmen? 

2. 'Nenn ja, um welche Zulagen handelt es sich dabei kon­
kret? 

3. :,T;-elche Veränderungen sind im Jahre 1973 auf dem Ge­
niet des Dienstpostenplanes vorgesehen? 

4. Wo sehen Sie Möglichkeiten für eine Veringerune; de!'=: 
T'c?rsone.lstandes im öffentlichen Dienst? 

5. i'JaT'um "JIrurden bisher die Vorschläge der Verwaltungsre­
fozmkommiss;·:.n nicht verwirklicht?·: 

Ich beehre mich, diese Fragen nach Befassungder Bundes­

regierung wie folgt zu be~ntworten: 

Zu Fr:a q;e ~ und 2: 

Grundsätzl:L~h m-uß festgestellt werden, d~ß die gestell­
ten .Fragen ~ hinsichtlich jener öffentlich Bed.ienste­

ten beantwortet werden k5nnen, die in einem 6ffentli­
chen Dienstverhältnis zum Bund stehen. Insoweit hiemit 

.die öfIentiich Bediensteten der anderen Gebietskörper~ 
schaften (z.B.Bundesländer und Gemeinden) verstanden 

e/. 
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werden, steht die Kompetenz den Bundesländern zu. 

Die Nebengebilhren und Zulagen fUr die 6ffentlich Bedienste-. 
ten sind in der vom Nationalrat noch in der Frllhjahrssession 
beschlossenen 24.Gehalts~esetz-Novelle ersch5pfend geregelto 
Bei Vorliegen der im Gesetz angefilhrten Voraussetzungen hat 
der 5ffentlich Bedienstete in der Re~el einen Rechtsanspruch 
auf die Nebengebiihr oder die Zulage. Ermessen ist den Dienstbe­
h5rden auf Grund der 24.Gehaltsgesetz-Novelle im Gegensatz 
zur friiheren Rech~v::;lage nur mehr bei der Gev;r2,:1rung von Be-
l h d .,. b"" d ." t: ~b' h o .nungen un v:)n <JU l ~8.U.L1S zuwen~ ungen elngeraurn". .!1 e::.. aue 
bei diesen Nebengebühren sind die Voraussetzungen für eine 
positive Ermessenslibung im Gesetz festgelegt. Da die Nebenge-
b '·'b d .., 1 . rl "ff ., ~ b " d' t -I- ·.~ll d' r A U ... ren un .uU P€en U.er 0 en"G.J...Lc .. .wS l,ans e ven U ... lu. 3-.... n-
spruchsvoraUSSbGZungen i~ Gesetz ersch5pfend gereg8lt sind; 

ist es den Vollzugsorganen nicht m5glich, ohne .lnderung der 
Rechtslage Einsparu.l.lgen bei Nebellgebühren und ZuJ.:;.gen vorzu­
nehmene Bei der Fes~setzung und Bemessung generell geregel­
ter Nebengehiih'-'en wird regelm[ißig das Einvernehmen mit den 
Interessenvert~:,etungen (Gevlerkschbi'ten Cies öffi~ntlichen Dien­
stes) hergestellt. 

Aus den obigen Ausführunger, ergibt sichT daß eine generelle 
} ' •• '7 1 . ht'''''' . t 1 1 i ~urzung von ~u_agen filC ln netracn· Kommen rann, son(er~ 

bedeuten~e Verbess~;r.ungen ·fiir (Iie öffentlich Bedienste::~~n 
eintr~ten ~erden. Die Beamtenschaft hat keinen wie immer ge­
arteten GrLlnd ',mI.' Unruhe. 

Zu Frage 3. 

Gemäß Artikel 51 Abs.1 B.-VG.in der Fe.ssung der Novelle, 
BGBl.Nr.155/1961 s darf vor Beg~~n der Beratung i~ N~tional-
rat d~')r. Inhalt des Voranschlages il:?r Einnahmen und Ausgaben 
des Bundes filr das folgende Finanzjahr nicht verBffentlicht 
werden. Der Diens";';postenplan für das Jahr 1973 bildet einen we­

sentlichen Bestandteil dieies Voranschlages, weshalb auf ihn 
ehige 13estimmung anzuv;enden ist 0 

Zu Vragelj,: .. ' 

Die ·Fersonalst&-.nde werden durch: 

'. 

./ 

747/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



- 3 -

a) Zusammenlegung von Dienststellen 
b) Einsatz von ~aschinen verschiedenster Art 
c) Vereinfachung des Geschäftsablaufes 

vermindert 1Nerden. ;;\enn diese Einsparungen nach a1.:.ßenhin 

nicht immer in Erscheinung treten, so deshalb, v!eil gleich­
zeitig neue Aufgaben dem Bund ervmchsen. Zur Zusammenlegung 
von Dier~atstellen muß feste;ehalten werden, daß diese nicht 
irc.mer durchgef~j!!rt werden kann, vleil von der Bundesregierung 
nicht beeinflußbare Hindernisse einer solchen im ~ege stehen; 
so scheiterte z. B. im Bel'€iche d.es BU.L1desministeriums für Ju­
stiz der Versuch der Zusammenlegung einzelner Bezirksg6richte 
bisher am ~inspruch der betreffenden Bundesl~~der. 

Gegen eine Sen...1{ung der Dienst~0ostenstände wirkt sich auch dia 

!:liD 1. ~Tänner1972 in Kraft getreter .. 3 Arbbi tszei tverkürzung ge­
genteilis aus, welche nicht in allen Bere~chen durch Ratto­
nalisierungsmaßnahmen aufg~fangen werden konnte. 

Zu F'rage 5. 

16 Die Bur~.jesregierung hat in. ihrem an den Nationalrat 0r­

statteten Bericht vom 22.April 1971, GZ 51.905-VD/SL/71; wo­
mit sie einen ihr von der Verwaltungsreformkomission erctat­
teten Bericht nach dem Stande vom Dezember 1970 dem National­
rat vorgelegt hat, ausdrücklic~ festgestellt, daß dieser Be­
richt der VerwaltungsreformkommissJ on zwar eine äuf;,':Jrst wich­
tige und 'Nertvolle Unterlage darstellt, und auch be8.chtliche 
Hinweise enthält, die bei den Vorstellungen, die die im .Amt 
befindliche Bundesregierung über das Sachgebiet hat, mitbe­
rücksichtigt werden seIlen. Allerdings hat sich die Bundesre­
gierunG damit nic.i:1t in alh;rp und jedem ideY1l~i.fiziert und 
vielmehr angekündigt, ihre eig€!len Vorstellungen zu di~sem 
Thema zum Gegenstand eines besonderen Berichtes zu machen. 

Es darf daller nicht wtmdernehmen, wenn Vorschläge der Ver­
waltungsreformkomm5_ssion, die in dc:n erw?-rmten Beri0ht ent­
halten wa~en, nicht oder nech !licht dur~;hgefm:.i-~t ·;:0rd.en sind. 
~s kann aber keineswegs davon gesprochen werden, daß die Re­
formvol'schläge der Kommission schlechthin bisher nicht d1.~:::"ch-· 

..• 
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f."er~hrt worden 7!.:1ri::n, wie dies runkt 5 der Anfrage behauptet. 

Hierauf v;erde ich noch im einzelnen zurl.;ckkommen. 

2. Die Bunclesregierung konnte und mußte diese ihre :F'eststellun­
~en in dem Vorlagebericht vom 22.4.1971 treffen, weil sie so­

wohl in der Regierungserklärung vorn 27.4.1970 als auch in der 
Regierungserklärung vom 5.11.1971 zu:n Kapitel 'lerwaltungs::::,e­
form fo:.gende Grundgedanken zum Ausdruck gebracht hatte: 

tt:Jenn die staatliche Verwaltung ihre zukij.nftißen Aufgaben er­
füllen will, muß sie sich den in ständiger Veränderung be­
griifenen Bedingunge~ anpassen. Einsige Gren~G der Verwal­
tungsreform sind die GrurldpriD~ipien der Verfassurtg: Demokra­
tie, Rechtsstaat und das bundesstaatliche Prinzip. Die Struk­
tur der ~ffdntlichen Verwaltung ist auf die 3rfordernisse 
eines modernen Industriestaates auszurichten. 
Neben der Einflihrung mo~arner Verwaltungsmethoden und organi­
satorischer ~aBnahmen ist besonde~s darauf zu achten, daß die 
~erwaltung mit der Zeit und der Freiheit des Bürgers sorgsam 
umgeht un~ eine Verbesserung des Naheverhliltnisses zwischen 
StaatsbE~gern und Behörden eintritt 000 ••• 0 

':/esentliche Anliegen eine.c Verwaltungsr;eform sind die Anwen­
dung moderner Fi5.hrungs.- und Flanungstechniken zur Verbf's:-3e­
rung der Yosten-Nut?9n-Rel.:itioTl' staatlicher T,:aßnahmen, die 
verstärkt;> Am'1endunp; modern.er Informationstechniken und die 
Ausbi lc1ung von I"ührlllc.R'skre.ften im Hinblick auf moderne L1anage­
mentnnatt.oden .... 0 .. ~ $ .. '~' 

EiD moderner Staat bedarf einer fortschrittlichen und Ibi­
stungsfähigen Verwaltung. 
Die Ausdehnung des wissenschaftlichen und technischen Fort­
schrittes und die zunehmende i..:tel'nationale")'iirtschaftsV€d:'­
flechtung bewirken vielgestaltige L::.i.ll:::unftsorientie:.."te Verwal tungs­
aufgaben, die den ver'mehrten Einsatz mittel- und lä~gerfri-
sti.ger FlaDungs- und !?rognosetechniken und die Zuhilfenah..me 
von Komrnu~ikations- und Kooperationsmethoden des modernen 
Wirtschaftsmanagements geboten erscheinen lassen." 

Diese wenigen Ausführungen zeigen, daß die Bundesregierung 
zunächöt gewisse grund.sätzliche FlanUllgszi?le und I'lanungsme­

thoden ais Voraussetzungen fUr die Durchführung von Reformen 
punktue 11er Art fl.ir notwendig erachtet. Damit soll nicht ge·­

sagt sein, daß der r:;enannte Bericht nicht etwa auch ein Sy­
stem von Grundsä"t7,en entwick81 t ~;'~"Llerdings scheint es sinn­

voll ~ erst diese Planungsmethodell uni .Flarmn8;,s zie ie der 
;3taatsaufgaben aufeinander BbßeRtimmt zu haben, um dann die 
sich !.~ehr oder weniger von selbst ergebenden Reformmaßna.hmen 

konkret und punktuell durchzuführen. 

in Fkt .. 5 der Anfrage ausgefiihrt wird, daß die bishe-
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rl"rpn VO~Qchl~~e _ ,,' ~ _ co r3:o, der Verwaltunrsreformkomrnission nicht ver-
~irklicht worden sind, ist dies - wie e~nige wenige Beispiele 

zeigen - nicht zutreffend. Hiebei gehe ich in der A~fzählung 
" , +- Q. nacn aem ~vsyem ' es 

"' 
erwähnten Berichtes der Verwaltungsre-

formkommission vor. 

7,u Abschnitt T, Allgemeiner Teil, Fkt.3: Reform des Rechtsgu-
tes. 

Daß dj.c von der Verwal tungsreformkommission betonte Notwen­
digkeit der ::1eform des Rechtsgutes von der im Amt befindli­
chen B1,1ndesregierung nicht ver\'iirklicht vrurde, :ist nicht zu­
treffend. Die Regierungsvorlagen eines Strafgesetzentvmrfes~ 
einer neuen Ge"vverbeordnung, die Aktivitäten auf dem Gebiete 
de!' N~ukodifiziprung des Einkommensteue:-:r-echtes und des Kör­
perscbafts2teuerrechtes sowie des Umsatzsteuerrec~tes (Mehr­

wertsteuer) - ein~~e weniße Beispiele - zeigen, daß die Ra­
[19rung sich derartige Vorschläge zu eigen gemacht hat und 

auch durchfiihrt. 

Gleiches gilt von Abschnitt I, Fkt. 3.3: :"::omputer;serechtig­
keit neuer Gesetze. 

Es genügt, auf aas dem PräsidiullJ des Nationalrates -vorgeleg­
te Rundsc::'lreiben des Bundeskanzleramtes vom 23.Jezember 1970, 

GZ 45.j73-2a/70, betreffend Eins::d~z von EDVA in der Bundes­
verwaltung~ hinzuweisen, wcmit vorläufige Richtlinien für die 

Abfassung automationSgerechter 
worden sind. 

Rechtsvorschriften empfohlen 

Zu l' .. oschnitt I. F'kt.4 sei auf den bereits den: Begutachtungs-J. _ 

verfahren zugeführt gewesenen Entwurf eines Fersonalausschrei­
t\une-sgesetzes \.lnd auf' die , Arbeiten einer besonderen KOffil,:is­

sion zur =rstelluns von Grundsätzen für die Schaffung eine~ 
Verwaltungsakademie hingewiesen, ~ozu noch k0mmt, daß die 
Al.Is1)ild.ung d.er Bediensteten im Rahmender geltenden Recbts­

ordn1Ä~g d'.lJ:-c;h Ein,i'ichtun~ ven Vorberei tungskui'sen für die ge­
sstzlic~ vorce2~hrie~e~an DienstprUfungen im Einvernehmen mit 

den Gewe~kschaften des öffentlichen Dienstes verb3ssert wor­
den ist. 

Die 1}.nts"C· Fkt .4. 3 '-;:L··0~s..hnten Vorschläge über 0.5.e Verbesserung 
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der Arbeitsbedingungen sind u.a.auch durch eine Novellieru~~ 
des Fersonalvertretungsgesetzes (Bundesgesetz vom 16.Juli 
1~,7"1, BGBl.Nr.284) in gewisser Richtung effizient p;eworden. 

Die unter Abschnitt T, Ikt.5 an~eschnittene Organisation der 
Ji0nststellen ist'ebenfalls ein Anliegen der im Amt befindli­
cben Bundesregierung. Beispielhaft sei nur auf den nur..mehr 
fertiggestellten Bntwurf eines:3undesministeriengesetzes hin­
gewiesen, der demu&chstnach Aus~ertung des Be~utachtungsver­
fahrens im Wege der Bundesregierung dem Nationalrat vorgelegt 
wero.cJ.'l soll. In diesen Bereich gehören auch die 3emühungen des 
B ' .. t .p" J ~. . ·t .... -l-l" , ,unaeSID1nls-ers ~ur USC1Z, 1n Zusammenarbel" ml~sam~_2c~en 
Bundesl&ndern, deren Mitwirkung hiefi.ir verfassungsgesetzlich 
vorgeschrieben ist, eine Reform der geltenden Bezirksgerichts­
organisation zu verwirklichen. 

D8nitist auch dargetan, daß Teile Jer in Abschnitt 11 des Be­
richtes de:: Kommission angeführten l:laßnahmen in einzelnen 
Ressortbereichen entsprechend der grundsätzli.chen !3ejahung ge­
wisser Zielsetzungen teii3 durchgeführt, teils in Durchfnh.r1.1ng 
begriffen sind. 

Gleiches gilt von den in Abschnitt 111 dieses Berichtes er­
w[~hnten Vorschlägen für ~ukünftige tEaßnabT1:ene 

4.Mit allen diesen Ausführungen soll gesagt seiD) daß eine Re­
form der Verwaltung, wenn sie effektiv sein soll, nach fol­
genden Gesichtspunkten ausgerichtet; ::ein muH: 

a) Der F'rozeß ist nicht eine einmalige Aktion, sondern ein 
stendiges Verfahren. 
b) Um aber diesem GrunQsatz gerecht zu werden, müssen die 
Schwerpunkte und Ziele der ptaatlicben Aufgaben auch ibren 
Friorititen nach so geordnet sein, daß die Mdthoden, die für 
ihre Ver\'!il-:t::lichung zur Verfijgung gestellt werden soller .. ? die­
sen Zielvorstellungen angepaßt sind. Es muß daher die Staats­
politik der einzelneI"l StDatsl3-ufgaben mit den 1_~-berlegungen über 
organisatorische, finanzielle u~d ~e~sonel~e Durchfli~rung 
Hand in Hand gehen. Das heißt mi~ andere~ Worte~t 6~ß projekt~ 
bE."~ogene Untersuchungen übe:!:' die einzelnen Staatsaufgaben unci 
ihre Verwirklichung in den genannten Sparten Hand in Hand ke­

hen müsseno 
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~ - . "-·...,,· .. t ",,,,. '1 1071 cl· 1'.J t' 1 J.~n~sprccnenQ aer l~ ~erlch- vom ~~.Aprl~ . ~ • ern ~a lonB -

rat gegenUber i~~er vergangenen Gesetzgebungsperiode abge-

setenen ZUS87Q wird die Eundesrecierun~ in n~chster Zukunft 
~. - .. --' 

auf Grund der Untersuchungen, di.9 die Ver~21tun~sreform­
kommission in ihrer er~eiterten Zusammensetzung soeben er­
~rtert einen konsolidierten Bericht zu diesem Thema vorle-

gen. 
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